
VERTRAGSPARTEIEN
GESAMARB EITSVE RTRAG DER SCH WEIZERISCH EN BETONWARE N.IN DUSTRIE

Zusatzverein barun g (2022 / 2023 ) zum GAV der Schweizerischen Betonwaren-
Industrie vom 6. Dezember 2021.

Olten, 6. Dezember 202L

1. Generelle und Individuelle Lohnanpassungen:
Per 01.01.2Q22 generelle Lohnerhöhung auf den effektiven Löhnen von 20 Franken
pro Monat und Mitarbeiter_in. Zusätzlich wird die Lohnsumme der
dem GAV unterstellten Arbeitnehmenden individuell durchschnittlich um 5 Franken
pro Monat erhöht,

Per 01.01,2023 generelle Lohnerhöhung auf den effektiven Löhnen von 25 Franken
pro Monat und Mitarbeiter_in, Zusätzlich wird die Lohnsumme der
dem GAV unterstellten Arbeitnehmenden individuell durchschnittlich um 10 Franken
pro Monat erhöht.

2. Minimallöhne
Die Minimallöhne bleiben unverändert

3. Artikel 13 GAV
Art. 13 GAV wird ersatzlos gestrichen.

Die Vertragsparteien
des Gesamtarbeitsvertrages der Schweizerischen Betonwaren-Industrie:
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